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I. AKTUELLES

1.

BOTSCHAFT SEINER HEILIGKEIT
PAPST FRANZISKUS

ZUR FEIER DES
WELTFRIEDENSTAGES

1. JANUAR 2019
 
Gute Politik steht im Dienste des Friedens
 
1. „Friede diesem Haus!“
Als Jesus seine Jünger aussandte, sagte er zu
ihnen: »Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt
als Erstes: Friede diesem Haus! Und wenn
dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer
Friede auf ihm ruhen; andernfalls wird er zu
euch zurückkehren« (Lk 10,5-6).
Frieden zu bringen steht im Mittelpunkt der
Sendung der Jünger Christi. Und dieses
Angebot richtet sich an alle, Männer und
Frauen, die inmitten der Dramen und
Gewalttaten der Menschheitsgeschichte auf
Frieden hoffen.[1] Das „Haus“, von dem Jesus
spricht, ist jede Familie, jede Gemeinschaft,
jedes Land, jeder Kontinent, mit der
jeweiligen Einzigartigkeit und Geschichte;
gemeint ist insbesondere jeder Mensch,
ohne Unterschiede und Diskriminierungen.
Es geht dabei auch um unser „gemeinsames
Haus“, um den Planeten, den Gott uns als
Lebensraum zugewiesen hat und für den wir
achtsam Sorge tragen sollen.
So soll dies auch mein Wunsch zu Beginn des
neuen Jahres sein: „Friede diesem Haus!“

2. Die Herausforderung guter Politik 
Der Friede ist der Hoffnung ähnlich, über die
der Dichter Charles Péguy sagt,[2] sie sei wie
eine zarte Blume, die versucht, mitten unter
den Steinen der Gewalt aufzugehen. Wir
wissen, dass ein Machtstreben um jeden
Preis zu Missbrauch und Ungerechtigkeit
führt. Die Politik ist ein grundlegendes Mittel,
um ein Gemeinwesen aufzubauen und das
Tun des Menschen zu fördern; aber wenn sie
von den Verantwortlichen nicht als Dienst an
der menschlichen Gemeinschaft verstanden
wird, kann sie zu einem Instrument der
Unterdrückung und Ausgrenzung, ja sogar
der Zerstörung werden.
»Wer der Erste sein will«, sagt Jesus, »soll
der Letzte von allen und der Diener aller
sein« (Mk 9,35). So hob auch Papst Paul VI.
hervor: »Nimmt man den Bereich des
Politischen auf seinen verschiedenen Ebenen
– örtlich, regional, national und auf
Weltebene – wirklich ernst, dann muss man

zugeben, dass jeder einzelne Mensch die
Pflicht hat, die konkrete Wirklichkeit und die
Bed eu t u n g  d er  ih m ver l iehenen
Entscheidungsfreiheit anzuerkennen und
darum bemüht zu sein, in gleicher Weise das
Wohl der Stadt, der Nation und der
Menschheit zu verwirklichen.«[3]
In der Tat stellen die politische Funktion und
Verantwortung eine ständige Heraus-
forderung für alle dar, die das Mandat
erhalten, ihrem Land zu dienen, die dort
lebenden Menschen zu schützen und
Voraussetzungen für eine würdige und
gerechte Zukunft zu schaffen. Wenn sie sich
in grundlegender Achtung des Lebens, der
Freiheit und der Würde des Menschen
vollzieht, kann die Politik wirklich zu einer
hervorragenden Form der Nächstenliebe
werden. 

3. Nächstenliebe und menschliche Tugenden
für eine Pol it ik im Dienste der
Menschenrechte und des Friedens
Papst Benedikt XVI. erinnerte daran, dass
»jeder Christ […] zu dieser Nächstenliebe
aufgerufen [ist], in der Weise seiner Berufung
und entsprechend seinen Einfluss-
möglichkeiten in der Polis. […] Wenn der
Einsatz für das Gemeinwohl von der Liebe
beseelt ist, hat er eine höhere Wertigkeit als
der nur weltliche, politische. […] Wenn das
Handeln des Menschen auf Erden von der
Liebe inspiriert und unterstützt wird, trägt es
zum Aufbau jener universellen Stadt Gottes
bei, auf die sich die Geschichte der
Menschheitsfamilie zubewegt.«[4] Dies ist
ein Programm, in dem sich alle Politiker
unabhängig von ihrer kulturellen oder
religiösen Zugehörigkeit wiederfinden
können, die gemeinsam für das Wohl der
Menschheitsfamilie arbeiten wollen, indem
sie die menschlichen Tugenden praktizieren,
die einem guten politischen Handeln
zugrunde liegen: Gerechtigkeit, Gleichheit,
gegenseitiger Respekt, Aufrichtigkeit,
Ehrlichkeit und Treue.
In diesem Zusammenhang verdienen es die
„Seligpreisungen des Politikers“, in
Erinnerung gerufen zu werden, die vom 2002
verstorbenen vietnamesischen Kardinal
François-Xavier Nguyen Vãn Than stammen,
der ein treuer Zeuge des Evangeliums war:
Selig der Politiker, der ein seiner Rolle
entsprechendes Bewusstsein und Gewissen
hat. Selig der Politiker, der als Person
glaubwürdig ist.
Selig der Politiker, der für das Gemeinwohl
arbeitet und nicht für seine eigenen
Interessen.
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Selig der Politiker, der kohärent bleibt.
Selig der Politiker, der Einheit schafft.
Selig der Politiker, der sich für die
Verwirklichung radikalen Wandels einsetzt.
Selig der Politiker, der zuhören kann.
Selig der Politiker, der keine Angst hat.[5]
Jede Wahl von Amtsträgern, jede
Amtsperiode, jede Phase des öffentlichen
Lebens ist eine Gelegenheit, zur Quelle und
zu den Bezugspunkten zurückzukehren, die
die Gerechtigkeit und das Recht inspirieren.
Wir sind davon überzeugt: Gute Politik steht
im Dienste des Friedens; sie achtet und
fördert die grundlegenden Menschenrechte,
die ebenso gegenseitige Pflichten sind, damit
ein Band des Vertrauens und der Dankbarkeit
zwischen gegenwärtigen und kommenden
Generationen geknüpft werden kann.

4. Die Laster der Politik
Neben den Tugenden gibt es leider auch in
der Politik Laster, die sowohl auf mangelnde
persönliche Eignung wie auch auf Missstände
im Umfeld und in den Institutionen
zurückzuführen sind. Es ist allen klar, dass die
Laster der Politik die Glaubwürdigkeit der
Systeme, in denen sie stattfindet, sowie die
Autorität, die Entscheidungen und das
Handeln der Menschen, die sich dort
einsetzen, untergraben. Diese Laster
schwächen das Ideal einer echten
Demokratie, sie sind die Schande des
öffentlichen Lebens und gefährden den
sozialen Frieden: Korruption – in ihren vielen
Formen der Veruntreuung von öffentlichem
Eigentum oder der Instrumentalisierung von
Menschen –,  Rechtsverweigerung,
Missachtung von Gemeinschaftsregeln,
illegale Bereicherung, Rechtfertigung der
Macht durch Gewalt oder unter dem
willkürlichen Vorwand der „Staatsräson“, der
Hang zum Machterhalt, Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus, die Weigerung, achtsam mit
der Erde umzugehen, eine unbegrenzte
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen für
den unmittelbaren Profit und die Verachtung
für die, die zu einem Leben in der Fremde
gezwungen sind.

5. Gute Politik fördert die Beteiligung junger
Menschen und das Vertrauen in andere
Wenn die Ausübung der politischen Macht
einzig auf die Wahrung der Interessen
bestimmter privilegierter Personen abzielt,
wird die Zukunft beeinträchtigt; junge
Menschen stehen in Gefahr, ihr Vertrauen zu
verlieren, weil sie dazu verurteilt sind, am
Rande der Gesellschaft zu bleiben, und keine
M ögl i ch ke i t  h aben,  d ie  Zu ku nf t
mitzugestalten. Wenn die Politik hingegen in

der Förderung junger Talente und
Berufungen, die nach Verwirklichung streben,
einen konkreten Ausdruck findet, wird der
Frieden in den Gewissen wachsen und auch
auf den Gesichtern sichtbar sein. Es kommt
zu einem dynamischen Vertrauen im Sinne
von: Ich vertraue dir und glaube mit dir an
die Möglichkeit, gemeinsam für das
Gemeinwohl zu arbeiten. Politik dient dem
Frieden, wenn sie sich in der Anerkennung
der Charismen und Fähigkeiten eines jeden
Menschen ausdrückt. »Was gibt es schöneres
als eine hingereichte Hand? Sie ist von Gott,
um zu geben und zu empfangen. Gott hat
nicht gewollt, dass sie tötet (vgl. Gen 4,1ff)
oder dass sie leiden lässt, sondern dass sie
sorgt und zu leben hilft. Neben dem Herzen
und dem Verstand kann auch die Hand zu
einem Werkzeug des Dialogs werden.«[6]
Jeder kann mit seinem eigenen Stein einen
Beitrag zum Bau des gemeinsamen Hauses
erbringen. Echte Politik, die sich auf Recht
und ehrlichen Dialog zwischen den Personen
gründet, entsteht immer neu aus der
Überzeugung heraus, dass mit jeder Frau,
jedem Mann und jeder Generation die
Hoffnung auf neue relationale, intellektuelle,
kulturelle und spirituelle Möglichkeiten
verbunden ist. Ein solches Vertrauen ist nie
einfach, denn menschliche Beziehungen sind
komplex. So leben wir momentan in einem
Klima des Misstrauens, das in der Angst vor
dem anderen oder Fremden, in der Angst vor
dem Verlust der eigenen Vorteile wurzelt und
sich leider auch auf politischer Ebene durch
eine Haltung der Abschottung oder des
Nationalismus manifestiert, die jene
Brüderlichkeit in Frage stellen, die unsere
globalisierte Welt so dringend braucht.
Unsere Gesellschaften brauchen heute mehr
denn je „Gestalter des Friedens“, die
authentische Botschafter und Zeugen Gottes
des Vaters sein können, der das Wohl und
das Glück der Menschheitsfamilie will.

6. Nein zum Krieg und zur Strategie der Angst
Wenn wir hundert Jahre nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs an die jungen Menschen,
die bei diesen Kämpfen starben, und an die
gequälte Zivilbevölkerung denken, verstehen
wir heute besser als gestern die schreckliche
Lehre aus den Bruderkriegen, dass nämlich
Frieden sich niemals auf das bloße
Gleichgewicht der Kräfte und der Angst
beschränken kann. Den anderen zu bedrohen
bedeutet, ihn zum bloßen Objekt zu machen
und ihm seine Würde abzusprechen. Aus
diesem Grund bekräftigen wir, dass die
Eskalation von Einschüchterung wie auch die
unkontrollierte Verbreitung von Waffen
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gegen die Moral und das Bemühen um
wirkliche Eintracht verstoßen. Der Terror
gegen die Schwächsten trägt dazu bei, dass
ganze Bevölkerungsgruppen auf der Suche
nach Orten des Friedens ins Exil gehen. Nicht
tragbar sind politische Diskurse, welche die
Migranten aller Übel beschuldigen und den
Armen die Hoffnung nehmen. Stattdessen
muss betont werden, dass der Frieden auf
der Achtung jedes Menschen unabhängig von
seiner Geschichte, auf der Achtung des
Gesetzes und des Gemeinwohls sowie der
uns anvertrauten Schöpfung und des reichen
sittlichen Erbes früherer Generationen
beruht.
Wir denken insbesondere auch an die Kinder,
die in den derzeitigen Konfliktgebieten leben,
und an all diejenigen, die sich für den Schutz
ihres Lebens und ihrer Rechte einsetzen. In
der Welt ist jedes sechste Kind von der
Gewalt des Krieges oder ihren Folgen
betroffen, wenn es nicht sogar selbst Soldat
oder Geisel bewaffneter Gruppen wird. Das
Zeugnis derer, die sich für die Achtung der
Kinder und die Verteidigung ihrer Würde
einsetzen, ist äußerst wertvoll für die Zukunft
der Menschheit.

7. Ein großes Friedensprojekt
In diesen Tagen feiern wir den siebzigsten
Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, die nach dem Zweiten
Weltkrieg verabschiedet wurde. Erinnern wir
uns in diesem Zusammenhang an eine
Feststellung von Papst Johannes XXIII.:
»Wenn aber in einem Menschen das
Bewusstsein seiner Rechte erwacht, so ist es
notwendig, dass in ihm auch das Bewusstsein
seiner Pflichten erwacht, sodass dem, der
gewisse Rechte hat, in gleicher Weise die
Pflicht innewohnt, seine Rechte als Zeichen
seiner Würde einzufordern; den anderen
aber wohnt die Pflicht inne, diese Rechte
anzuerkennen und zu achten.«[7]
Der Frieden ist in der Tat das Ergebnis eines
großen politischen Projekts, das auf der
gegenseitigen Verantwortung und der
wechselseitigen Abhängigkeit der Menschen
b eruht .  Aber  er  i st  auch e ine
Herausforderung, der man sich Tag für Tag
stellen muss. Frieden ist eine Bekehrung von
Herz und Seele, und es ist leicht, drei
untrennbare Dimensionen dieses inneren
und gemein sch aft l ichen Fr iedens
auszumachen:

- Frieden mit sich selbst: Unnachgiebigkeit,
Wut und Ungeduld zurückweisen und –
wie der heilige Franz von Sales riet – „ein
wenig Sanftmut an sich selbst“ üben, um

„anderen ein wenig Sanftmut“ zu
erweisen;

- Frieden mit dem anderen: mit dem
Familienangehörigen, dem Freund, dem
Fremden, dem Armen, dem Leidenden ...;
den Mut haben, ihnen zu begegnen, und
ihrer Botschaft zuhören.

- Frieden mit der Schöpfung: die Größe des
Geschenks Gottes und seinen Teil der
Verantwortung wiederentdecken, der
jedem von uns als Bewohner der Welt, als
Bürger und Gestalter der Zukunft
aufgegeben ist. 

Eine Friedenspolitik, die um die menschlichen
Schwächen weiß und sich ihrer annimmt,
kann immer aus dem Geist des Magnifikats
schöpfen, das Maria, die Mutter Christi, des
Erlösers, und die Königin des Friedens, im
Namen aller Menschen singt: »Er erbarmt
sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle,
die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm
machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen
voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen
vom Thron und erhöht die Niedrigen […] und
denkt an sein Erbarmen, das er unseren
Vätern verheißen hat, Abraham und seinen
Nachkommen auf ewig« (Lk 1,50-55).

Aus dem Vatikan,
am 8. Dezember 2018

Franziskus
 

[1] Vgl. Lk 2,14: »Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens.«
[2] Vgl. Le Porche du mystère de la deuxième
vertu, Paris 1986 (Orig. 1911).
[3] Apostolisches Schreiben Octogesima
adveniens (14. Mai 1971), 46.
[4] Enzyklika Caritas in veritate (29. Juni
2009), 7.
[5] Vgl. Ansprache anlässlich der Konferenz
und Ausstellung „Civitas“ in Padua:
„30giorni“, Nr. 5/2002.
[6]Benedikt XVI., Ansprache bei der
Begegnung mit den Mitgliedern der
Regierung, Vertretern der staatlichen
Institutionen, mit dem Diplomatischen Korps
und mit den Vertretern der wichtigsten
Religionen in Benin, Cotonou, 19. November
2011.
[7] Enzyklika Pacem in terris (11. April 1963),
24.
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II. GESETZE UND VERORDNUNGEN

2.

Datenschutz

Mit 25. Mai 2018 traten die EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
und das Decretum Generale der
Österreichischen Bischofskonferenz über den
Datenschutz in der Katholischen Kirche
Österreichs und ihren Einrichtungen 
( A m t s b l a t t  d e r  Ö s t e r r e ich i sch e n
Bischofskonferenz Nr. 74 vom 1. Jänner
2018) in Kraft.

Dementsprechend wurden auch im
Militärordinariat der Republik Österreich die
erforderlichen Maßnahmen gesetzt. Zum
D a t e n s c h u t z r e f e r e n t e n  f ü r  d a s
Militärordinariat wurde hw. Herr
Ordinariatskanzler MilErzdekan Dr. Harald
T R I P P ,  L i c . i u r . c a n . ,  z u m
Datenschutzbeauftragten der Katholischen
Kirche Österreichs und ihrer Einrichtungen
wurde Herr Mag. Markus BRANDNER 
bestellt.

Das Decretum Generale hat folgenden
Wortlaut:

Decretum Generale
über den Datenschutz

in der Katholischen Kirche Österreichs
und ihren Einrichtungen

 

§ 1  Anwendungsbereich 
 
(1)  Dieses Dekret ist auf die Katholische
Kirche in Österreich und alle ihre
Einrichtungen anzuwenden, soweit diese auf
Grund kirchenrechtlicher Bestimmungen
eingerichtet sind und ihrem Bestande nach
kirchenrechtlichen Vorschriften unterliegen.
Diese Einrichtungen haben Rechts-
persönlichkeit nach kanonischem Recht und
nach staatlichem Recht oder sind von einer
kanonischen Rechtsperson, welche auch
Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts
nach staatlichem Recht ist, umfasst. 
 
(2)  Dieses Dekret ist auf jene Rechtsträger
nicht  anzuwenden,  welche ihrer
tatsächlichen Geschäftsführung nach aus-
schließlich oder überwiegend kirchliche
Zwecke verfolgen, aber nach der staatlichen
Rechtsordnung eingerichtet sind und nur
innerhalb dieser, nicht aber auch nach der
kanonischen Rechtsordnung, Rechts-

persönlichkeit genießen. 

§ 2  Gegenstand des Datenschutzes im
kirchlichen Bereich 
 
(1)  Der Schutz von personenbezogenen
Daten stellt ein besonderes Anliegen der
Katholischen Kirche in Österreich dar. In
Einklang mit den in der Europäischen Union
und in Österreich in Geltung stehenden
Bestimmungen zum Datenschutz und in
Umsetzung von Art. 91 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016 („DSGVO“)
enthält dieses Dekret Vorschriften zum
Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Verkehr solcher Daten. Es schützt
die Grundrechte und Grundfreiheiten
natürlicher Personen und insbesondere
deren Recht auf Schutz personenbezogener
Daten.  
 
(2)  Gegenstand ist die ganz oder teilweise
automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie die nichtauto-
matisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten, die in einem Dateisystem gespeichert
sind oder gespeichert werden sollen (im
Folgenden kurz als „Daten“ bezeichnet).  
 
(3) Unter personenbezogenen Daten sind alle
Informationen zu verstehen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen. Als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu
einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer
Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen
identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind. 
 
(4)  Die Verarbeitung von Daten unterliegt
den geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen und Vorgaben. Soweit
besondere kirchliche, staatliche oder
unionsrechtliche Rechtsvorschriften auf das
Verarbeiten von Daten anzuwenden sind,
gehen sie den Vorschriften dieses Dekretes
vor. 
 
(5)  Die Verpflichtung zur Einhaltung des
geist l ichen Amtsgeheimnisses und
dienstrechtlicher Schweigepflichten bleibt
unberührt. 
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§ 3  Kirchliche Datenschutzkommission und
Datenschutzbeauftragter gemäß DSGVO 
 
(1)  Zur Wahrung des Datenschutzes und zur
Vertretung gegenüber den zuständigen
staatlichen Behörden ist die kirchliche
Datenschutzkommission im General-
sekretariat der Österreichischen Bischofs-
konferenz eingerichtet. 
 
(2)  Die Kommission besteht aus drei
Mitgliedern, von denen zwei, unter ihnen der
Vorsitzende, von der Österreichischen
Bischofskonferenz, das dritte von der
Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften Österreichs im
Einvernehmen mit der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs ernannt werden. 
 
(3)  Die Kirchliche Datenschutzkommission
wird namens der Katholischen Kirche in
Österreich tätig. Sie ist berechtigt, sich eine
Geschäftsordnung zu geben. 
 
(4)  Zur Wahrnehmung der Aufgaben iSd Art
39 DSGVO wird von der Österreichischen
Bischofskonferenz der Datenschutz-
beauftragte der Katholischen Kirche in
Österreich ernannt. Die Ernennung bedarf
der Einholung des vorherigen Einver-
ständnisses der Superiorenkonferenz der
männlichen Ordensgemeinschaften
Österreichs sowie der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs. Der Datenschutz-
beauftragte ist bezüglich der Erfüllung seiner
Aufgaben weisungsfrei. 
 
(5)  Die Aufgaben des Datenschutz-
beauftragten ergeben sich insbesondere aus
Art 39 DSGVO sowie den mit ihm dazu
ergänzend getroffenen Vereinbarungen. 
 
(6) Der Datenschutzbeauftragte und die für
ihn tätigen Personen sind unbeschadet
sonstiger Verschwiegenheitspflichten bei der
Erfüllung der Aufgaben zur Geheimhaltung
verpflichtet. Dies gilt insbesondere in Bezug
auf die Identität betroffener Personen, die
sich an den Datenschutzbeauftragten
gewandt haben, sowie über Umstände, die
Rückschlüsse auf diese Personen zulassen, es
sei denn, es erfolgte eine ausdrückliche
Entbindung von der Verschwiegenheit durch
die betroffene Person. Der Datenschutz-
beauftragte und die für ihn tätigen Personen
dürfen die zugänglich gemachten
Informationen ausschließlich für die Erfüllung
der Aufgaben verwenden und sind auch nach
Ende ihrer Tätigkeit zur Geheimhaltung
verpflichtet.

§ 4  Die Katholische Kirche in Österreich und
ihre Einrichtungen  
 
(1) Für die Katholische Kirche in Österreich
erfolgte die Registrierung im Datenver-
arbeitungsregister nach den Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes, BGBl. I 1999/165 in
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung. 
 
(2)  Die Katholische Kirche in Österreich ist
Verantwortliche des öffentlichen Bereiches
gemäß § 26 DSG idF Datenschutz-
Anpassungsgesetz 2018. Sie und ihre
Einrichtungen werden im öffentlichen
Bereich tätig. Die Katholische Kirche in
Österreich genießt 
öffentlich-rechtliche Stellung gemäß Artikel II
Konkordat vom 5. Juni 1933 zwischen dem
Heiligen Stuhl und der Republik Österreich,
BGBl II Nr 2/1934. Sie und ihre Einrichtungen
sind öffentliche Stellen iSd der DSGVO und
des DSG idF Datenschutz-Anpassungsgesetz
2018. 
 
(3) Es wird ein Verzeichnis von Ver-
arbeitungstätigkeiten im Sinne des Art 30
DSGVO geführt. Das Verzeichnis wird bei der
Kirchlichen Datenschutzkommission zentral
verwaltet und ist nicht öffentlich zugänglich. 
 
(4)  Alle kirchlichen Einrichtungen, welche
Daten verarbeiten, haben diese Verarbeitung
dem Datenschutzbeauftragten der
Katholischen Kirche in Österreich zu melden.
Die Aufnahme der Verarbeitung ist erst dann
zulässig, wenn seitens der Kirchlichen
Datenschutzkommission die Registernummer
samt Subnummer mitgeteilt ist und die
Verarbeitung im Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art 30
DSGVO eingetragen wurde. Anlässlich der
Anführung von Registernummern ist von
kirchlichen Einrichtungen in Klammer auch
die jeweilige Subnummer anzuführen. 
 
( 5 )  D a s  G e n e r a l s e k r e t a r i a t  d e r
Österreichischen Bischofskonferenz steht der
Kirchlichen Datenschutzkommission für die
Erledigung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 
 
§ 5  Rechte betroffener Personen 
 
(1)  Die Rechte betroffener Personen ergeben
sich aus Kapitel III DSGVO, den
Bestimmungen des DSG in der jeweils
gültigen Fassung, dies jeweils iZm den
Bestimmungen dieses Dekretes. 
 
(2)  Die Bereichs-Datenschutzreferenten und
die Datenschutzzuständigen der Ein-
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richtungen nehmen die Verpflichtungen der
Katholischen Kirche in Österreich wahr, die
sich aus den Rechten betroffener Personen in
ihrem Zuständigkeitsbereich (vgl § 9)
ergeben. Die Erledigungen ergehen im
Namen der Katholischen Kirche in Österreich. 

§ 6  Datenweitergabe im kirchlichen Bereich 
 
(1)  Die Weitergabe von Daten an eine
andere kirchliche Einrichtung ist zulässig,
wenn sie zur Erfüllung des kirchlichen
Auftrages erforderlich ist, welche entweder
der weitergebenden Einrichtung oder der
empfangenden Einrichtung obliegt. 
 
(2)  Unterliegen die weiterzugebenden Daten
e i n e m  k i r ch l i c h e n  D ien st -  od e r
Amtsgeheimnis, so ist die Weitergabe nur
dann zulässig, wenn die empfangende
kirchliche Einrichtung die Daten zur Erfüllung
des gleichen Zweckes benötigt, für den sie
die weiterleitende kirchliche Einrichtung
ermittelt hat. 
 
(3)  Das Siegel der geistlichen Amts-
verschwiegenheit und staatliche Berufs-
geheimnisse sind jedenfalls zu wahren.
Daten, die diesen Geheimnissen unterliegen,
dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des
Betroffenen weitergegeben werden, soweit
anzuwendende Rechtsvorschriften die
Weitergabe nicht absolut untersagen. 
 
§ 7  Datenübermittlung an nicht-kirchliche
Empfänger  
 
(1)  Die Weitergabe von Daten an andere als
kirchliche Einrichtungen oder den
Betroffenen ist nur unter Einhaltung der
gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere
jener nach Art 6 DSGVO, zulässig. 
 
(2)  Ist die Übermittlung von Daten nicht im
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
(laut Artikel 30 DSGVO) erfasst, gehört die
Übermittlung aber zum berechtigten Zweck
der kirchlichen Einrichtung oder ist die
Übermittlung zur Wahrung überwiegender
Interessen eines Dritten notwendig, so ist
deren Genehmigung bei der Kirchlichen
Datenschutzkommission zu beantragen. 
 
(3) Werden Daten an Dritte übermittelt oder
überlassen, so ist das von der Katholischen
Kirche in Österreich geforderte und
gesetzlich vorgegebene Datenschutzniveau
weiterhin sicherzustellen. Dafür sind mit den
Empfängern entsprechende Vereinbarungen
und Regelungen zu treffen und deren

Einhaltung gegebenenfalls auch zu auditieren
und zu prüfen. 
 
§ 8  Bereichs-Datenschutzreferenten und
Datenschutzzuständige der Einrichtungen 
 
(1)  Jeder Diözesanbischof, der Militärbischof,
der Territorialabt von Wettingen-Mehrerau
sowie die Superiorenkonferenz der
männl ichen Ordensgemeinschaften
Österreichs und die Vereinigung der
Frauenorden Österreichs ernennen für ihren
jeweiligen Bereich einen Bereichs-
Datenschutzreferenten.  
 
(2)  Die Bereichs-Datenschutzreferenten
unterstützen den unter § 3 (4) genannten
Daten-schutzbeauftragten der Katholischen
Kirche in Österreich bei der Erfüllung seiner
Aufgaben. 
 
(3)  Ebenso unterstützen die Bereichs-
datenschutzreferenten die unter § 3 (1)
genannte Kirchliche Datenschutzkommission
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, haben in
dieser Funktion deren Empfehlungen und
Richtlinien zu beachten und werden in dieser
Funktion nach außen namens der
Katholischen Kirche in Österreich tätig. Die
Rechte der zuständigen Ordinarien bleiben
unberührt. 
 
(4)  Betrifft das Tätigwerden des
Bereichs-Datenschutzreferenten grund-
sätzliche Rechts- oder Sachfragen, so ist
rechtzeitig der Datenschutzbeauftragte der
Katholischen Kirche in Österreich
einzubinden und die Zustimmung der
Kirchlichen Datenschutzkommission
einzuholen. 
 
(5)  Darüber hinaus ist für jede kirchliche
Einrichtung von deren Leitung eine Person zu
bestimmen, welche für die Einhaltung des
Datenschutzes Sorge trägt und die damit
verbundenen operativen Aufgaben erfüllt
(„Datenschutzzuständiger der Einrichtung“).
Mehrere kirchliche Einrichtungen können
auch einen gemeinsamen Zuständigen
benennen. Diese Person ist in dieser Funktion
an die Empfehlungen und Richtlinien des für
sie zuständigen Bereichs-Datenschutzrefe-
renten gebunden und kann diesen zu Rate
ziehen. Außerdem hat diese Person in dieser
Funktion ebenfalls die Empfehlungen und
Richtlinien der Kirchlichen Daten-
schutzkommission zu beachten. Die Rechte
der zuständigen Ordinarien bleiben
unberührt. 
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(6) Die Datenschutzreferenten berichten den
für sie zuständigen Ordinarien, denen sie
dienstrechtlich unterstehen, regelmäßig über
ihre Tätigkeit.  
 
§ 9  Datengeheimnis 
 
(1)  Alle Personen, denen iZm ihrer Tätigkeit
für die Katholische Kirche in Österreich und
ihren Einrichtungen Daten anvertraut sind
oder zugänglich gemacht werden, gleich, ob
dies auf Grund eines Dienstverhältnisses
oder einer anderen Leistung für die kirchliche
Einrichtung erfolgt, haben das Datenge-
heimnis iSd § 6 DSG idF Datenschutz-
Anpassungsgesetz 2018 zu wahren. Diese
Personen sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit
zur Einhaltung des Datengeheimnisses, dies
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit,
ausdrücklich vertraglich zu verpflichten.  

(2)  Daten dürfen nur aufgrund einer
ausdrücklichen Anordnung des zuständigen
dienstlichen Vorgesetzten verarbeitet
werden. 
 
§ 10  Datensicherheit 
 
Jede kirchliche Einrichtung, welche Daten
verarbeitet, hat ausreichende Daten-
sicherheitsmaßnahmen, insbesondere jene
gemäß Art 24, 25 und 32 DSGVO sowie § 54
DSG idF Datenschutz-Anpassungsgesetz
2018, zu treffen. Der Datenschutzbeauftragte
der Katholischen Kirche in Österreich hat
über die Durchführung aus-reichender
Datensicherheitsmaßnahmen zu wachen. 
 
§ 11  Bildverarbeitung 
 
 Für die Zulässigkeit der Bildverarbeitung
durch die Katholische Kirche in Österreich
und ihre Einrichtungen gilt § 30 DSG idF
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018. Nähere
Bestimmungen werden durch die Kirchliche
Datenschutzkommission erlassen. 
 
§ 12  Inkrafttreten und Änderung 
 
(1) Dieses Dekret wurde von der
Österreichischen Bischofskonferenz in ihrer
Herbstvollversammlung vom 6. bis 9.
November 2017 beschlossen und tritt am 25.
Mai 2018 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt
tritt die im Amtsblatt Nr. 52 der
Österreichischen Bischofskonferenz vom 15.
September 2010 veröffentlichte Kirchliche
Datenschutzverordnung außer Kraft. 
 
(2)  Zur Abänderung oder Aufhebung dieses

D ekretes  i s t  e in  Besch lu ss  d er
Österreichischen Bischofskonferenz und die
Veröffentlichung im Amtsblatt erforderlich.
Der Beschluss ist seitens der Österreichischen
Bischofskonferenz nach den Normen des can.
455 § 4 CIC 1983 zu fassen. 
 
Die Diözesanbischöfe haben dem
vorliegenden Decretum Generale über den
Datenschutz in der Katholischen Kirche in
Österreich und ihren Einrichtungen
(Kirchliche Datenschutzverordnung) einzeln
ihre Zustimmung im Sinne can. 455 § 4 CIC
1983 gegeben. 

3.

Aufhebung der Militärpfarre an der
Theresianischen Militärakademie

- Im Bestreben, auch in Zukunft eine
optimale seelsorgliche Betreuung aller
Angehörigen des Österreichischen
Bundesheers sicherzustellen, 

- angesichts eines sich ändernden
Umfeldes und neuer Heraus-
forderungen für eine solche
begleitende Seelsorge, die auch
strukture l le  Anpassungen im
Militärordinariat der Republik
Österreich erfordern, und

- aufbauend auf den von meinem
Vorgänger im Bischöflichen Amt 2014
feierlich proklamierten Pastoralen
Leitlinien und damit auf den
Ergebnissen der Diözesansynode

verfüge ich als Militärbischof für
Österreich nach Anhörung des Priester-
rates und der Militärpfarrgemeinderäte
der betroffenen Militärpfarren wie folgt: 

1. Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2019 wird
die Militärpfarre an der Theresianischen
Militärakademie aufgehoben und ihr
Seelsorgebereich mit  dem der
Dekanatspfarre an der Landesver-
teidigungsakademie vereinigt. Die
Mil i tärpfarre trägt künft ig  die
Bezeichnung „Militärpfarre an der
Landesverteidigungs- und Theresianischen
Militärakademie“.

2. Die Rechtsnachfolge der aufgehobenen
Militärpfarre an der Theresianischen
Militärakademie wird im Hinblick auf die
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ihr nach staatlichem Recht zustehenden
Rechte und Pflichten und die bona
temporalia der Pfarre mit Wirkung ab 1.
Juli 2019 geregelt wie folgt: 

- Universalrechtsnachfolgerin der
Militärpfarre an der Theresianischen
Militärakademie wird, ohne dass es
dazu eigener Übergabeakte bedarf, die
Dekanatspfarre an der Landes-
verteidigungsakademie, 1070 Wien. 

- Das, wie immer Namen habende
Vermögen, samt allen Rechten und
Pflichten wird mit dem Stichtag der
Pfarraufhebung in das Eigentumsrecht
der Dekanatspfarre an der Landes-
verteidigungsakademie, 1070 Wien,
übergehen. 

Begründung

Die oftmaligen Reformen in der
Organisation des Österreichischen
Bundesheers (Schließung von Kasernen,
Auflösungen oder Umstrukturierungen)
stellen ebenso wie die starke Betonung
der internationalen Einsätze, aber auch
die stets im Wandel befindlichen
zahlreichen Ausbildungsgänge von
Chargen, Unteroffizieren und Offizieren
an verschiedenen Orten auch das
Militärordinariat vor große organi-
satorische Herausforderungen. Wie für
das Österreichische Bundesheer selbst gilt
es auch für das Militärordinariat, seine
Bemühungen und Ressourcen auf seine
Kernaufgaben zu fokussieren, um so trotz
einer zunehmend angespannten Situation
vor allem im priesterlichen Bereich den
Auftrag einer begleitenden Seelsorge für
die ihm anvertrauten Gläubigen auch
weiterhin bestmöglich erfüllen zu können.
Sich diesen Auftrag vor Augen haltend, ist
das Militärordinariat wie jede andere
Teilkirche gehalten, Entwicklungen des
sozialen Umfeldes sorgfältig zu
beobachten, vor diesem Hintergrund
seine Strukturen stets zu reflektieren und
zeitgerecht allenfalls erforderliche
Anpassungen vorzunehmen. 

Durch die nunmehr durchgeführte
Pfarrzusammenlegung soll daher zum
einen – vor dem Hintergrund des sich

ändernden militärischen Umfeldes –
durch die Bündelung von Verwaltungs-
aufgaben Synergien genutzt und
solcherart im Bereich der betroffenen
Akademien eine optimale seelsorgliche
Betreuung sichergestellt werden. Zum
anderen wird für den kirchlichen Bereich
die Organisation der Militärseelsorge an
die durch die zuständigen staatlichen
Stellen verfügten Strukturen angeglichen
und so jener Zustand hergestellt, wie er
von den einschlägigen partikular-
rechtlichen Bestimmungen vorgegeben
ist. 

Gegeben am Sitz des Militärbischofs für
Österreich in Wien, am 13. Juni 2019, dem
Gedenktag des Hl. Antonius von Padua.

Dr. Werner FREISTETTER
Militärbischof für Österreich

MilErzdekan Dr. Harald TRIPP,
Lic.iur.can.

Ordinariatskanzler

III. AMTLICHER TEIL

4.

St. Georgs-Kathedrale

Am 11. Jänner 2019 wurde durch den
hwst. Herrn Militärbischof der Altar in der
St. Georgs-Kathedrale zu WR. NEUSTADT
in feierlicher Weise konsekriert und
Reliquien des Heiligen Georg, des Heiligen
Leopold von Österreich, des Seligen Karl
von Österreich und des Seligen Jakob Kern
darin eingeschlossen. Zur Bestätigung
dessen wurde eine Urkunde errichtet und
mit dem Siegel des Militärordinariats der
Republik Österreich versehen.
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